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Der Hygieneplan ist Dienstanweisung und Bestandteil der 
Hausordnung 



 

 

1 Einleitung 

Gemeinschaftseinrichtungen, so auch Schulen, sind durch das Zusammenleben und 
die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Personen von besonderer hygienischer 
Bedeutung. Sie bedürfen deshalb großer Aufmerksamkeit, um das Wohlbefinden, die 
Gesundheit und die Erziehung zu hygienischem Verhalten und zur Verhütung von 
Infektionskrankheiten zu sichern. 

Übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu 
erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern, ist Zweck des 
Infektionsschutzgesetzes. Das Gesetz setzt dabei in hohem Maße neben 
behördlichen Aufgaben und Zuständigkeiten auch auf die Eigenverantwortung der 
Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen sowie jedes Einzelnen. 



 

 

2 Risikobewertung, Hygienemanagement und Verantwortlichkeit 

2.1 Risikobewertung 

Für den Ausschluss von Personen aus der Schule, die an bestimmten 
Infektionskrankheiten leiden oder in Wohngemeinschaft engen Kontakt zu Infizierten 
hatten, bilden das Infektionsschutzgesetz (§34), die Wiederzulassungsregelungen 
des RKI und ggf. des jeweiligen Bundeslandes die rechtliche Grundlage. 

Neben den klassischen Kinderkrankheiten (abhängig vom Impfstatus z. B. Masern, 
Mumps, Röteln, Pertussis, Varizellen bzw. Scharlach) sind in Schulen vor allem 
fäkal-oral übertragbare Infektionskrankheiten, wie Durchfallerkrankungen oder 
Hepatitis A als Einzelfälle und Häufungen von Bedeutung. Hier sind neben 
Reinigungsmaßnahmen zumeist auch gezielte Desinfektionsmaßnahmen sinnvoll 
einzusetzen. In jedem Fall ist beim Auftreten von Infektionskrankheiten sowie 
Kopfläusen oder Krätze das Gesundheitsamt einzubeziehen.  

Besondere Aufmerksamkeit und sofortiges Einbeziehen des Gesundheitsamtes 
erfordert das Auftreten von Hirnhautenzündungen (Meningitiden), insbesondere 
wenn diese durch Meningokokken oder Hämophilus influenzae Typ B verursacht 
werden. 

2.2 Hygienemanagement und Verantwortlichkeit 

Der Schulleiter/Träger trägt die Verantwortung für die Sicherung der hygienischen 
Erfordernisse und nimmt seine Verantwortung durch Anleitung und Kontrolle wahr. Er 
kann zu seiner Unterstützung einen Hygienebeauftragten oder ein Hygieneteam 
benennen. 

Zu den Aufgaben des Hygienemanagements gehören unter anderem: 

 Erstellung und Aktualisierung des Hygieneplanes 
 Überwachung der Einhaltung der im Hygieneplan festgelegten Maßnahmen 
 Durchführung von Hygienebelehrungen 
 Aufrechterhaltung des Kontaktes zum Gesundheitsamt und den Eltern 

Der Hygieneplan ist jährlich hinsichtlich seiner Aktualität zu überprüfen und ggf. zu 
ändern. 

Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen sollte u. a. durch 
Begehungen der Einrichtung erfolgen (routinemäßig mindestens jährlich sowie bei 
aktuellem Bedarf). Die Ergebnisse werden schriftlich dokumentiert. 

Der Hygieneplan muss jederzeit zugänglich und einsehbar sein. Die Beschäftigten 
werden mindestens einmal pro Jahr hinsichtlich der erforderlichen 
Hygienemaßnahmen belehrt. Die Belehrung ist schriftlich zu dokumentieren. 

Auch die Schüler sollen regelmäßig über hygienebewusstes Verhalten informiert 
werden. 



 

 

3 Basishygiene 

3.1 Hygieneanforderungen an Standort, Gebäude, Räume und Ausstattung 

Eine kontinuierliche planmäßige bauliche Instandhaltung und Renovierung ist 
notwendige Voraussetzung für jede effektive Reinigung und Desinfektion. 

Schimmelpilzbefall muss umgehend ursächlich abgeklärt und saniert werden. 

3.1.2 Hygiene in Unterrichtsräumen 

Lufthygiene 

Nach jeder Schulstunde (45 Minuten) ist in den Klassenräumen eine ausreichende 
Lüftung durch Querlüftung/Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 
mehrere Minuten vorzunehmen. 

Die Schulleitung legt fest, wer nach jeder Schulstunde das Klassenzimmer lüftet. 

Lärm 

Bei Investitionen, Sanierungen und Renovierungen von Unterrichts, Büro- und 
Nebenflächen ist der Aspekt der Raumakustik (Nachhallzeit) und der Lärmschutz zu 
beachten. 

Geeignete Maßnahmen können sein: 

 Einbringen von schallabsorbierenden Einrichtungsgegenständen 

 Wandteppiche oder Korkplatten (z. B. Pinnwände) aufhängen 

 Schallabsorbierende Wand- oder Deckenverkleidungen 

 Der Einsatz leiserer Geräte (z. B Bildschirmlernplätze mit leisem Lüfter). 

Organisatorische und pädagogische Empfehlungen zur Lärmminderung und 
Verbesserung der Sprachverständlichkeit 

 Aufstellen von Regeln zum Hören und Zuhören 

 Thematisierung von „Lärm und Lärmwirkungen” im Unterricht 

 Einsatz visueller Hilfsmittel zur Lärmreduzierung („Lärmampel”) 

 Unterbrechen von Doppelstunden durch Kurzpausen 

 Training zur Verbesserung des Sozialverhaltens 

 Langsames Sprechen zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit 

 Auf Sichtkontakt zwischen Sprecher und Zuhörer achten 

 Bei nachlassendem Konzentrationsvermögen Bewegungsübungen anbieten 

 Sprechtraining zur Stimmbandschonung für Lehrkräfte 

 Stressbewältigungsprogramme für Lehrkräfte 

Bodenreinigung und Abfallentsorgung 

Soweit im pädagogischen Konzept vorgesehen, sind die Fußböden von den Schülern 
zum Schulende grob zu reinigen und die Abfallkörbe zu entleeren. 

Es ist die Aufgabe des Personals Ordnung und Sauberkeit in den Klassenräumen 
durchzusetzen. (siehe Hausordnung) 

Abfälle sind von den Schülern in jeder Pause in die bereit gestellten Behälter 
getrennt zu entsorgen. 



 

 

Kleiderablage 

Die Kleiderablage für die Oberbekleidung ist so zu gestalten, dass die 
Kleidungsstücke der Schüler keinen direkten Kontakt untereinander haben, da sonst 
die Gefahr der Übertragung von Läusen besteht. 

Speisen und Getränke in den Klassenräumen 

Die Einnahme von Speisen und Getränken ist grundsätzlich nur in den Pausenzeiten 
sowie in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten (Sozialraum, bereitgestellte Tische 
auf den Gängen) gestattet.  

Mitgebrachte Lebensmittel sind in die dafür vorgesehenen Regale und Schränke 
abzulegen. Auf den Tischen in den Klassenzimmern dürfen keine Esswaren und 
Getränke abgelagert werden. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der 
Schulleitung. 

Vermeidung von Verschmutzungen 

Durch organisatorische Maßnahmen (Stundenplan) ist sicherzustellen, dass 
Teppichböden in Unterrichtsräumen nicht durch praktische Tätigkeiten im Unterricht 
verschmutzt werden. 

3.2 Schulreinigung und Desinfektion 

3.2.1 Allgemeines 

Eine gründliche und regelmäßige Reinigung, insbesondere der Hände sowie häufig 
benutzter Flächen und Gegenstände, ist eine wichtige Grundlage für einen guten 
Hygienestatus. 

Eine Desinfektion ist dort notwendig, wo Krankheitserreger auftreten können und 
Kontaktmöglichkeiten zur Weiterverbreitung bestehen. Dies trifft unter anderem zu 
bei Verunreinigungen mit Blut, Erbrochenem, Stuhl oder Urin und beim gehäuften 
Auftreten infektiöser Magen-/ Darmerkrankungen. 

Die Desinfektionsmittel sind je nach Anwendungsgebiet aus der Liste des Verbundes 
für Angewandte Hygiene e.V. (VAH), ehemals Liste der Deutschen Gesellschaft für 
Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), mit der entsprechenden Konzentration und 
Einwirkzeit auszuwählen (ggf. nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt). 

Beim Auftreten meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten oder bei begründetem 
Verdacht einer solchen sind spezielle antiepidemische Maßnahmen notwendig, die 
vom zuständigen Gesundheitsamt veranlasst bzw. mit diesem abgestimmt werden 
und nicht Gegenstand dieser Ausführungen sind. 

Desinfektionsmittel sind vor dem Zugriff von Schülern bzw. unberechtigten 
Personensicher aufzubewahren. 

3.2.2 Händehygiene 

Hände sind durch ihre vielfältigen Kontakte mit der Umgebung und anderen 
Menschen Hauptüberträger von Krankheitserregern. Händewaschen und 
Händedesinfektion gehören zu den wichtigsten Maßnahmen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten. 

Die Verwendung von Stückseife, Gemeinschaftshandtüchern und Handwaschbürsten 
sind nicht gestattet. 



 

 

Händewaschen 

ist von Personal und von den Schülern durchzuführen: 

 nach jeder Verschmutzung, nach Reinigungsarbeiten 

 nach Toilettenbenutzung 

 vor dem Umgang mit Lebensmitteln 

 vor der Einnahme von Speisen 

 nach Tierkontakt. 

Händedesinfektion 

ist erforderlich für Personal und Schüler: 

 nach Kontakt mit Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen 
Körperausscheidungen; 

 auch wenn Handschuhe getragen werden, nach Ablegen der Handschuhe 

 nach Kontakt mit sonstigem potentiell infektiösen Material 

 nach intensivem (körperlichen) Kontakt mit Erkrankten. 

Ca. 3 – 5 ml des Händedesinfektionsmittels sind in die trockenen Hände 
einzureiben, dabei müssen Fingerkuppen und –zwischenräume, Daumen und 
Nagelfalze berücksichtigt werden. Während der vom Hersteller des Präparates 
vorgeschriebenen Einwirkzeit (meist ½ Minute) müssen die Hände vom 
Desinfektionsmittel feucht gehalten werden. 

Grobe Verschmutzungen (z. B. Ausscheidungen) sind vor der Desinfektion mit 
Zellstoff bzw. einem desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch zu entfernen. 

Die Verwendung von Einmalhandschuhen ist bei vorhersehbarem Kontakt mit 
Ausscheidungen, Blut usw. zu empfehlen. 

Ein geeignetes Händedesinfektionsmittel sollte jederzeit nutzbar bereitstehen (z. B. 
im Erste-Hilfe-Schrank). 

3.2.3 Behandlung von Flächen und Gegenständen  

Grundsätze 

In den Eingangszonen sind ausreichend dimensionierte Schmutzfangmatten 
auszulegen, um den Schmutzeintrag in das Gebäude zu vermindern. 

 Es ist feucht zu reinigen (Ausnahme: textile Beläge). 

 Bei den angewendeten Reinigungsmethoden ist eine Schmutzverschleppung 
zu verhindern (mindestens Zwei-Eimer-Methode bzw. Nutzung industrieller 
Reinigungsgeräte). 

 Die Reinigungsmaßnahmen sind in der Regel in Abwesenheit der Schüler 
durchzuführen. 

 Schüler dürfen für Reinigungsarbeiten in Sanitärräumen nicht herangezogen 
werden. 

 Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten ist geeignete Schutzkleidung zu 
tragen. 

 Alle wiederverwendbaren Reinigungsutensilien (Wischmopp, 
Wischlappen ...) sind nach Gebrauch aufzubereiten und bis zur erneuten 
Verwendung trocken zu lagern. Routinemäßig soll mit mindestens 60°C 
gewaschen werden. Bei Häufungen von Magen-/ Darmerkrankungen ist ein 



 

 

desinfizierendes Waschverfahren anzuwenden (bevorzugt thermisch bei mind. 
85°C oder alternativ chemisch durch Einlegen in Desinfektionslösung). 

 Geräte und Mittel zur Reinigung und Desinfektion sind vor dem Zugriff 
Unbefugter gesichert in einem gesonderten Raum aufzubewahren. 

 Für die Pflege von textilen Fußbodenbelägen sind nur Geräte mit Mikro- 
bzw. Absolutfiltern zu verwenden. Teppichböden sollten täglich gesaugt 
werden. 2 x jährlich ist eine Feuchtreinigung (Sprüh-Extraktionsmethode = 
Reinigung unter Druck mit gleichzeitigem Absaugen der Flüssigkeit mittels 
eines speziellen Gerätes) vorzunehmen. Flecke sind nach Anfall zu entfernen. 

 Eine Wischdesinfektion ist bei Verschmutzung mit Erbrochenem, Stuhl, Urin, 
Blut u. ä. nach Entfernung der groben Verunreinigungen mit Zellstoff u. ä. 
durchzuführen (dabei Schutzhandschuhe und ggf. Schutzkleidung tragen – 
Händedesinfektion anschließend). 

Siehe Reinigungs- und Desinfektionsplan. 

3.2.4 Frequenz von Reinigungsmaßnahmen 

Die Reinigungsfrequenz muss sich an der speziellen Nutzungsart und –intensität 
orientieren. 

Siehe Reinigungs- und Desinfektionsplan. 

3.3 Umgang mit Lebensmitteln  

 Um lebensmittelbedingte Erkrankungen und Erkrankungshäufungen in 
Gemeinschaftseinrichtungen zu verhindern, müssen an den Umgang mit 
Lebensmitteln besonders hohe Anforderungen gestellt werden. 

 Verantwortlich für die Lebensmittelhygiene ist der Leiter der Einrichtung. 

 Es dürfen nur sichere Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden, von 
denen keine Gefahr für die menschliche Gesundheit ausgeht. 

 Mitgebrachte Lebensmittel für den gemeinschaftlichen Verzehr unterliegen 
den gleichen Anforderungen (keine Risikolebensmittel!) 

 Alle Beschäftigten, die mit Lebensmitteln in der Gemeinschaftsverpflegung in 
Berührung kommen, müssen die Inhalte der §§ 42 und 43 des IfSG kennen 
und eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes nach § 43 vorweisen können 
(s. 4.1.1 und 4.3.1). 

 Die Vorgaben der EU-Verordnungen zur Lebensmittelhygiene und anderer 
rechtlicher Grundlagen sowie Normen und Leitlinien sind einzuhalten. 

 Ein eigener Hygieneplan für den Küchenbereich ist in Abstimmung mit der 
Lebensmittelüberwachungsbehörde zu erstellen. 

 Leichtverderbliche Lebensmittel bzw. solche, bei denen der Hersteller dies 
vorschreibt, sind kühl zu lagern. 

 Die Anlieferung von Speisen darf nur in ordnungsgemäß gereinigten und 
geschlossenen Behältern erfolgen. 

 Vor der Zubereitung und Ausgabe von Essen sind die Hände antiseptisch zu 
waschen. 

 Personal mit eitrigen Wunden an den Händen darf keinen Umgang mit 
unverpackten Lebensmitteln haben. 

 Bei Verletzungen an den Händen sind beim Umgang mit Lebensmitteln 
Handschuhe zu tragen. 



 

 

 Für die Essenausgabe sind saubere Gerätschaften zu benutzen. 

 Warme Speisen müssen bis zur Ausgabe eine Temperatur von ≥ 65°C 
aufweisen. 

 Auf Lebensmittel darf nicht gehustet oder geniest werden. 

 Übrig gebliebene zubereitete Speisen sind zu entsorgen. Einfrieren von 
Resten ist verboten. 

 Die Ausgabe von Rohmilch ist nicht zulässig. 

 Lebensmittel, die unter Verwendung von rohen Bestandteilen von 
Hühnereiern hergestellt werden, müssen vor Abgabe ausreichend 
durcherhitzt werden. 

 Alle benutzten Geschirr- und Besteckteile sind heiß zu reinigen z. B. 65°C-
Programm in einer Haushaltsgeschirrspülmaschine. 

 Geschirrtücher und Lappen sind nach Benutzung aufzubereiten oder zu 
verwerfen. 

 Tische, Essentransportwagen und Tabletts sind nach der Esseneinnahme 
zu reinigen. 

3.3.1 Mitgebrachte Lebensmittel 

 Gegen das Mitbringen von Lebensmitteln durch Schüler, Eltern usw. nicht nur 
für den Eigenbedarf (z. B. Kuchenbasare u. ä Anlässe) bestehen dann keine 
Bedenken, wenn grundsätzlich und ausschließlich vollständig 
durchgebackene Kuchen ohne Füllungen, Glasuren usw. angeboten werden 
sollen. 

 Vor Esseneinnahme ist durch das Personal festzustellen, ob die 
mitgebrachten Lebensmittel sich in einem einwandfreien Zustand befinden.  

 Übrig gebliebene Lebensmittel sind am gleichen Tag zu entsorgen. 

3.3.2 Reinigungsmaßnahmen 

 Alle benutzten Geschirrteile (Teller, Trinkbecher, Besteck) sind nach jeder 
Benutzung bevorzugt im Geschirrspüler zu reinigen. 

 Voraussetzung für eine sachgerechte manuelle Reinigung sind 2 Spülbecken, 
eines mit möglichst heißem Wasser und Spülmittel, eines mit klarem, warmen 
Nachspülwasser.  

 Das Wasser ist regelmäßig zu wechseln. 

 Bei manueller Reinigung ist das Geschirr unmittelbar nach der Reinigung 
abzutrocknen.  

 Die Geschirrtücher sind täglich zu wechseln. 

 Die Lagerung des sauberen Geschirrs sollte vorzugsweise in geschlossenen 
Schränken erfolgen. 

 Tische und sonstige mit Lebensmitteln in Berührung gekommene Flächen 
einschließlich der Essentransportwagen bzw. –tabletts sind nach der 
Esseneinnahme mit warmem Wasser unter Zusatz von Reinigern zu säubern. 

 Die verwendeten Lappen sind danach zu wechseln bzw. gründlich 
auszuwaschen, sofort zu trocknen und trocken aufzubewahren. 



 

 

3.4 Sonstige Hygieneanforderungen 

3.4.1 Abfallvermeidung und -beseitigung 

Organisatorische Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -trennung 

 Mehrwegsysteme nutzen, Einweg vermeiden 

 Ausschließlich Mehrweggeschirr und –besteck benutzen 

 Abfallaufkommen bewusst machen. 

 Sortieren von Müll üben. 

 Eltern informieren und sie bitten, ihren Kindern Butterbrotdosen und 
nachfüllbare Trinkflaschen anstelle von Einwegverpackungen mitzugeben. 

 Ordnungsdienst in Klassen 

 So genannte "Abfalldedektive" kontrollieren und dokumentieren 
umweltbewusstes bzw. umweltschädigendes Verhalten. 

Grundsätze 

 Abfälle werden getrennt (sauberes Papier, Verpackungen mit grünem Punkt 
sowie Restmüll) an zentralen Standorten im Gebäude gesammelt. 

 Abfälle werden täglich nach Schulschluss durch das Personal eingesammelt 
und über die vom Entsorger bereitgestellten Tonnen entsorgt.  

 Dabei sind Schutzhandschuhe zu tragen. 

 Dabei auftretende Verschmutzungen sind sofort zu entfernen 

 Behälter und deren Standorte sind sauber zu halten. 

3.4.2 Schädlingsbekämpfung 

Gesundheitsschädlinge sind Tiere, durch die Krankheitserreger auf den Menschen 
übertragen werden können. 

Als potenzielle Gesundheitsschädlinge in einer Schule kommen insbesondere 
Schaben, Pharaoameisen, Flöhe, Fliegen, Ratten und Mäuse in Betracht. 

Durch das Beseitigen baulicher Mängel und die Einhaltung von Ordnung und 
Sauberkeit im Schulgebäude, im Küchenbereich und auf dem Außengelände ist 
einem Schädlingsbefall vorzubeugen. 

Es sind regelmäßig Befallskontrollen durchzuführen, die zu dokumentieren sind. 

Im Küchenbereich nach Erarbeitung einer Gefahrenanalyse Festlegung von 
Kontrollpunkten, die regelmäßig zu überwachen sind (Dokumentation). Dabei sollte 
eine Sichtkontrolle täglich vorgenommen werden. 

Bei Feststellung von Schädlingen ist unverzüglich die Schädlingsart zu ermitteln, 
wobei Belegexemplare zur Bestimmung über das zuständige Gesundheitsamt an ein 
entomologisches Labor eingesandt werden können. Von dort aus erfolgt eine 
sachkundige Beratung zur Schädlingsart und zur Bekämpfung. 

Bei Befall ist ein kompetenter Schädlingsbekämpfer für die Bekämpfung zu 
beauftragen. 

Das Gesundheitsamt ist über einen Befall zu informieren. 



 

 

3.4.3 Tierhaltung 

Bei der Planung und Umsetzung der Tierhaltung ist ein enger Kontakt mit dem 
zuständigen Gesundheits- und Veterinäramt dringend zu empfehlen. 

Neben positiven psychologischen Aspekten ist das Risiko von Allergien, von 
Infektionen, Parasitenbefall sowie Biss- und Kratzverletzungen zu berücksichtigen. 

In Schulen ist Tierhaltung unter folgenden Bedingungen möglich:  

 Sauberkeit der Räume, Käfige, Volieren, der Trink- und Futterbehälter. 

 Artgerechte Haltung, regelmäßige Fütterung und Pflege. 

 Tiere sind je nach Tierart tierärztlichen Kontrollen zu unterziehen 
(zumindest bei Anschaffung, bei Anzeichen von Erkrankungen, Impfung, 
Parasitenbehandlung). 

 Konkrete Verantwortlichkeit für die Pflege (speziell benannte Lehrer bzw. 
ältere Schüler). 

 Tierkäfige sollen nicht in Unterrichts- und Pausenräumen und Fluren 
untergebracht werden (gesonderter Raum oder Außenbereich). 

 Räume mit Tieren müssen regelmäßig intensiv gelüftet und täglich feucht 
gewischt werden (Verzicht auf Teppichböden). 

 Separate Lagerung von Futter und Pflegeutensilien (Streu, Stroh, 
Reinigungsgeräte). 

 Gründliche Händehygiene nach dem Umgang mit Tieren. 

 In die Entscheidung über Tierhaltung sind Elterngremien einzubeziehen, 
Eltern müssen informiert werden (Kinder mit Allergien!) 

3.4.4 Trinkwasser 

Das in Schulen verwendete Warm- und Kaltwasser für den menschlichen 
Gebrauch (Kochen, Waschen) muss generell der Trinkwasserverordnung 
entsprechen. 

 Veränderungen an der Trinkwasseranlage durch Neubau, Rekonstruktion oder 
Wiederinbetriebnahme nach langer Nichtnutzung sind dem Gesundheitsamt 
spätestens 4 Wochen vorher anzuzeigen. Das Gesundheitsamt entscheidet 
nach Vorliegen einer Wasseranalyse über die Freigabe der 
Wasserversorgungsanlage. 

 Installationen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und nur von bei 
dem Wasserversorger registrierten Firmen durchführen zu lassen. Dabei sind 
besonders die Regelungen der "DIN 1988 - Technische Regeln für 
Trinkwasserinstallationen" sowie das DVGW-Arbeitsblatt W 551 zu beachten. 

 Warmwasseranlagen müssen so installiert und betrieben werden, dass eine 
gesundheitsgefährdende Vermehrung von Legionellen vermieden wird (VDI 
6023, DVGW W 551). 

 Perlatoren sind alle 6 Monate zu reinigen und ggf. thermisch zu desinfizieren 
(Auskochen). Die Reinigung ist zu dokumentieren. 



 

 

4 Anforderungen nach dem Infektionsschutzgesetz 

4.1 Gesundheitliche Anforderungen 

4.1.1 Personal im Küchen-/ Lebensmittelbereich (§ 42 IfSG)  

Personen, die im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich von 
Gemeinschaftseinrichtungen beschäftigt sind, dürfen, wenn sie 

 an Typhus, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen 
infektiösen Darmerkrankung oder Virushepatitis A oder E (infektiöse 
Gelbsucht) erkrankt oder dessen verdächtig sind, 

 an infizierten Wunden oder Hauterkrankungen erkrankt sind, bei denen die 
Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel 
übertragen werden können, 

 die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische 
Escherichia coli oder Choleravibrionen ausscheiden, nicht tätig sein oder 
beschäftigt werden. 

4.1.2 Lehr-, Erziehungs-, Aufsichtspersonal  

Personen, die an einer im § 34 (1) des Infektionsschutzgesetzes (Anlage 2) 
genannten ansteckenden Krankheit erkrankt sind, bei denen der Verdacht darauf 
besteht oder die an Krätzemilben oder Läusebefall leiden, Personen, die die in § 34 
(2) genannten Erreger  ausscheiden bzw. zu in § 34 (3) genannten Kontaktpersonen, 
dürfen solange in den Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, 
Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu dort 
Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit 
oder Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. 

4.1.3 Kinder, Jugendliche 

Für die in der Einrichtung Betreuten (Kinder und Jugendliche) gilt Punkt 4.1.2 mit der 
Maßgabe, dass sie die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume 
nicht betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an 
Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen. 

4.2 Mitwirkungs- bzw. Mitteilungspflicht 

Bei den im § 34 aufgelisteten Krankheiten und Krankheitserregern handelt es sich 
um solche, die in Gemeinschaftseinrichtungen leicht übertragen werden können. 
Eine rechtzeitige Information darüber ermöglicht, dass durch geeignete 
Schutzmaßnahmen und durch Information potenziell angesteckter Personen 
weitere Infektionen verhindert werden können.  

Daher verpflichtet das IfSG die in einer Gemeinschaftseinrichtung betreuten (bzw. 
deren Sorgeberechtigten) und die dort tätigen Personen, der 
Gemeinschaftseinrichtung unverzüglich mitzuteilen, wenn sie von einem der in den 
Absätzen 1 bis 3 (§ 34) geregelten Krankheitsfällen betroffen sind.  

Damit der Informationspflicht nachgekommen werden kann, sind Belehrungen 
durchzuführen. 



 

 

4.3 Belehrung 

4.3.1 Personal im Küchen- und Lebensmittelbereich (§ 43 IfSG)  

Die Erstausübung der Tätigkeiten im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich ist nur 
möglich, wenn sie eine nicht mehr als 3 Monate alte Bescheinigung des 
Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes 
nachweisen können. 

Diese muss eine in mündlicher und schriftlicher Form durchgeführte Belehrung über 
genannte Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen enthalten. Außerdem muss der 
Beschäftigte darin schriftlich erklären, dass bei ihm keine Tatsachen für ein 
Tätigkeitsverbot vorliegen. 

Treten nach Tätigkeitsaufnahme Hinderungsgründe auf, so hat der Beschäftigte 
dieses unverzüglich dem Arbeitgeber mitzuteilen. 

Der Arbeitgeber hat die Belehrung für die Beschäftigten im Küchen- bzw. 
Lebensmittelbereich nach Aufnahme der Tätigkeit und im Weiteren jährlich zu 
wiederholen, den Nachweis über die Belehrung zu dokumentieren und der 
zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 

4.3.2 Lehr-, Erziehungs-, Aufsichtspersonal  

Beschäftigte in Gemeinschaftseinrichtungen für die Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen sind nach § 35 vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im 
Weiteren mindestens im Abstand von 2 Jahren von ihrem Arbeitgeber über die 
gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten zu belehren. 

Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer 
von 3 Jahren aufzubewahren ist. 

4.3.3 Kinder, Jugendliche, Eltern  

Ebenfalls zu belehren über gesundheitliche Anforderungen und Mitwirkungspflichten 
ist nach §34 (5) IfSG jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu 
betreut wird oder deren Sorgeberechtigte durch die Leitung der 
Gemeinschaftseinrichtung. Diese Belehrung kann schriftlich oder mündlich erfolgen 
und sollte durch Unterschrift bestätigt werden. Zusätzlich ist ein entsprechendes 
Merkblatt auszuhändigen (Anlage). Bei Schulwechsel müssen auch Schüler (bzw. 
deren Erziehungsberechtigte), die an der alten Schule schon belehrt wurden, eine 
neue Belehrung erhalten. 

4.4 Vorgehen bei meldepflichtigen Erkrankungen  

4.4.1 Wer muss melden? 

Grundsätzlich ist nach § 8 IfSG der feststellende Arzt verpflichtet, die im Gesetz (§ 6) 
genannten Krankheiten zu melden. 

Ist das jedoch primär nicht erfolgt bzw. treten die im § 34 Abs. 1 bis 3 IfSG zusätzlich 
genannten Erkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen auf, so muss der Leiter der 
Einrichtung das Auftreten bzw. den Verdacht der genannten Erkrankungen 
unverzüglich (innerhalb von 24 Stunden) dem zuständigen Gesundheitsamt 
melden. Dies gilt auch beim Auftreten von 2 oder mehr gleichartigen, 
schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger 
anzunehmen sind. 



 

 

Meldeweg 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meldeinhalte: 

 Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes 

 Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht 

 Anzahl der Erkrankten (bei Häufungen) 

 Anschrift 

 Erkrankungstag 

 Kontaktpersonen (Schule, Elternhaus, Geschwister) 

 ggf. Art des Untersuchungsmaterials, Nachweismethode, 
Untersuchungsbefund 

 Name, Anschrift, Telefonnummer des Arztes bzw. der Einrichtung 

Maßnahmen in der Einrichtung einleiten:  

 Isolierung Betroffener 

 Verständigung von Angehörigen 

 Sicherstellung möglicher Infektionsquellen 

4.4.2 Information der Betreuten/ Sorgeberechtigten, 
Maßnahmeneinleitung 

Tritt eine meldepflichtige Infektionskrankheit oder ein entsprechender Verdacht in der 
Einrichtung auf, so müssen ggf. durch die Leitung der Einrichtung die Betreuten/ 
Sorgeberechtigten darüber anonym informiert werden, um für die Betreuten oder 
gefährdete Familienangehörige notwendige Schutzmaßnahmen treffen zu können. 

Die Information kann in Form von: 

 gut sichtbar angebrachten Aushängen im Eingangsbereich oder sonstigen 
Räumlichkeiten der Einrichtung, 

 Merkblättern mit Informationen über die Erkrankung und notwendigen 
Schutzmaßnahmen, 

 Informationsveranstaltungen oder persönlichen Gesprächen 

erfolgen. 

Beschäftigte Schule Betreute bzw. 
Sorgeberechtigte 

Schulleitung 

Gesundheitsamt 



 

 

Alle Maßnahmen sind in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt zu 
koordinieren. 

4.4.3 Besuchsverbot und Wiederzulassung 

Im Infektionsschutzgesetz § 34 ist verankert, bei welchen Infektionen für die Kinder 
und Jugendliche ein Besuchsverbot für Einrichtungen besteht. 

Der erneute Besuch der Schule ist nach den Bestimmungen des 
Infektionsschutzgesetzes dann wieder zulässig, wenn die ansteckende Erkrankung 
abgeklungen bzw. nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit nicht 
mehr zu befürchten ist. In der Praxis hat sich ein entsprechendes schriftliches Attest 
des behandelnden Arztes oder des zuständigen Gesundheitsamtes bewährt. 

Das Robert Koch-Institut und das Bundesinstitut für gesundheitlichen 
Verbraucherschutz haben Empfehlungen für die Wiederzulassung in Schulen und 
sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen nach überstandenen Infektionskrankheiten 
herausgegeben. 

4.5 Schutzimpfungen für Schüler und Auszubildende 

Der beste Schutz vor vielen Infektionskrankheiten sind Schutzimpfungen. Sie 
können zum einen den Impfling selbst vor Infektion, Erkrankung und Tod schützen, 
tragen andererseits beim Erreichen hoher Durchimpfungsraten in der Bevölkerung (> 
90%), aber auch zum Schutz der Allgemeinheit bei. 

In Deutschland gibt es keine Impfpflicht. Die wichtigsten Impfungen für die 
Bevölkerung werden von der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut 
(STIKO) empfohlen. Einige Bundesländer haben daneben auch erweiterte eigene 
Impfempfehlungen herausgegeben. 

Besonders wichtig ist, dass bei allen Kindern, die eingeschult wurden, die 
Grundimmunisierungen für die empfohlenen Impfungen abgeschlossen und schon 
die ersten Auffrischimpfungen erfolgt sind. (Bei den kleinen Kindern sollte auch an 
die Impfungen gegen Pneumokokken und Meningokokken C gedacht werden.) 
Analysen der Impfdaten einiger Bundesländer zeigen, dass besonders häufig 
Jugendliche nicht an Auffrischimpfungen denken, die im Alter von 9 bis 17 Jahren 
erfolgen sollten (Wundstarrkrampf, Diphtherie, Keuchhusten und Kinderlähmung). 
Außerdem sollte ein vollständiger Impfschutz gegen Hepatitis B, Masern, Mumps, 
Röteln und Windpocken bestehen. Für Mädchen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren 
steht jetzt auch eine Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV) zur Verfügung, 
die für den Gebärmutterhalskrebs hauptsächlich verantwortlich gemacht werden. 

Nach § 34 Abs. 10 IfSG sollen die Gesundheitsämter gemeinsam mit den 
Gemeinschaftseinrichtungen die betreuten Personen oder deren Sorgeberechtige 
über die Bedeutung eines vollständigen und altersgemäßen Impfschutzes sowie über 
die Möglichkeiten der Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären. 

Dies kann in verschiedener Form, z. B. durch Vorträge, Gespräche und/oder 
Verteilen von Informationsmaterial, erfolgen. Im Internet sind wichtige Informationen 
zum Impfen veröffentlicht, z. B. unter: www.rki.de (> Infektionsschutz > Impfen), 
www.forumimpfen. de, www.schuetzdich.de, www.dgk.de (>Gesundheit >Impfen und 
Infektionskrankheiten). 

http://www.forumimpfen/


 

 

5 Anforderungen nach der Biostoffverordnung 

5.1 Gefährdungsbeurteilung 

Neben den gesundheitlichen Gefährdungen, die in einer Gemeinschaftseinrichtung 
durch Personenkontakt bedingt sein können und dem Infektionsschutzgesetz 
unterliegen, besteht in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen die 
Möglichkeit, dass Beschäftigte tätigkeitsbezogen biologischen Arbeitsstoffen 
(Mikroorganismen wie Viren, Bakterien, Pilze) ausgesetzt sind. Gemäß § 5 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ist der Arbeitgeber – vor Ort vertreten durch den 
Schulleiter - verpflichtet, durch eine Beurteilung der arbeitsplatzbedingten 
Gefährdungen die notwendigen Schutzmaßnahmen zu ermitteln. Diese allgemein 
gültige Vorschrift wird für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen durch die 
Biostoffverordnung (BioStoffV) und die Technische Regel Biologische Arbeitsstoffe 
(TRBA) 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit 
biologischen Arbeitsstoffen“ konkretisiert. 

Nach BioStoffV stehen den Beschäftigten auch Schüler und sonstige Personen, die 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen durchführen, gleich, so dass auch für sie 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. 

Insbesondere bei Tätigkeiten im Garten, im Biotop oder bei der Tierhaltung werden 
durch den Umgang z. B. mit Boden, Tieren, Pflanzen sowie pflanzlichen und 
tierischen Materialien, denen Mikroorganismen anhaften oder diese enthalten nicht 
gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen durchgeführt. Nicht gezielte 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen liegen auch bei Kontakt zu 
Körperflüssigkeiten (z. B. Ersthelfer) und Abwasser vor (z. B. Arbeiten zur 
Beseitigung einer Abflussverstopfung durch den Hausmeister). Bei der Durchführung 
von praktischen Übungen und Experimenten im Biologieunterricht können nicht 
gezielte und gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen auftreten. 

Eine Schutzstufenzuordnung der Tätigkeiten erfolgt in Abhängigkeit von den zu 
erwartenden Mikroorganismen und dem damit verbundenen Infektionsrisiko. In der 
Regel ist das Infektionsrisiko nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung, so dass 
Maßnahmen der allgemeinen Hygiene (Schutzstufe 1, TRBA 500) ausreichend sind. 
Eine Einzelfallprüfung ist notwendig. Zu den erforderlichen Schutzmaßnahmen für 
den naturwissenschaftlichen Unterricht siehe auch GUV-SR 2006 „Regeln für 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im 
Unterricht“(in Bearbeitung). 

5.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge 

5.2.1 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung  

Bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen hat der Arbeitgeber für eine 
angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen. Hierzu gehört neben der 
arbeitsmedizinischen Beurteilung der Gefährdungen, der Beratung und der 
Unterrichtung der Beschäftigten, dass bei Tätigkeiten mit impfpräventablen oder 
chronisch schädigenden Mikroorganismen eine spezielle arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung veranlasst (Pflichtuntersuchung, § 15a Abs. 1 i.V.m. Anhang 
IV BioStoffV) und für sonstige Tätigkeiten der Schutzstufe 2 und 3 angeboten 
(Angebotsuntersuchung, § 15a Abs. 5 BioStoffV) werden muss. 

In Schulen ist in der Regel keine arbeitsmedizinische Pflichtuntersuchung für 
Beschäftigte zu veranlassen, da entsprechende Tätigkeiten nicht durchgeführt 
werden. Das schließt nicht aus, dass im Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung im 



 

 

Einzelfall Pflichtuntersuchungen für die Beschäftigten erforderlich werden. Bei der 
schulischen Betreuung von behinderten Kindern, ist eine mögliche Exposition 
gegenüber Hepatitis A- und B-Virus zu berücksichtigen Besteht in größerem Umfang 
ein regelmäßiger Kontakt mit Körperflüssigkeiten sowie eine Verletzungsgefahr ist 
durch den Arbeitgeber eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung zu 
veranlassen. 

Darüber hinaus sind arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen anzubieten, 
wenn sich Beschäftigte eine Infektion oder Erkrankung zugezogen haben, die auf 
eine Tätigkeit mit biologischen Arbeitsstoffen zurückzuführen ist. 

Mit der Durchführung der speziellen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung ist ein 
Facharzt für Arbeitsmedizin oder ein Arzt mit der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“ zu 
beauftragen, vorrangig der Betriebsarzt (§ 15 Abs. 3 BioStoffV). 

5.2.2 Impfungen der Beschäftigten 

Werden Tätigkeiten mit impfpräventablen Mikroorganismen entsprechend Anhang IV 
BioStoffV durchgeführt und liegt nach § 15a Abs. 2 BioStoffV kein ausreichender 
Immunschutz gegenüber diesen Mikroorganismen vor, ist den Beschäftigten im 
Rahmen der Pflichtuntersuchung eine Impfung anzubieten. Die Kosten sind vom 
Arbeitgeber zu tragen. 

In der Regel ist ein tätigkeitsbezogenes Impfangebot für die Beschäftigten nicht 
erforderlich. Bei der Betreuung von behinderten Kindern sollte in Abhängigkeit der 
Tätigkeit und der Expositionsmöglichkeit ein Immunschutz gegen Hepatitis A- und 
B-Virus bestehen (Angebot einer Kombi-Impfung). 

Unabhängig von einer ggf. durch den Arbeitgeber anzubietenden Impfung sollte im 
Interesse des öffentlichen Gesundheitsschutzes entsprechend der 
Impfempfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO) ein vollständiger, 
altersgemäßer und ausreichender Impfschutz gegeben sein, z. B. gegen Tetanus, 
Diphtherie, Poliomyelitis und Influenza (jährliche Auffrischung). 



 

 

6 Erste Hilfe; Schutz des Ersthelfers 

Durch den Leiter der Einrichtung ist zu veranlassen, dass das Personal 
entsprechend der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften i. V. m. der 
Unfallverhütungsvorschrift BGV/GUV-V A1 „Grundsätze der Prävention“ vor Beginn 
der Tätigkeit und danach mindestens jährlich zu Gefahren und Maßnahmen zum 
Schutz einschließlich der Ersten Hilfe unterwiesen wird. Er hat dafür zu sorgen, dass 
zur Ersten Hilfe und zur Rettung der Versicherten die erforderlichen Einrichtungen, 
Sachmittel und geeignete Personen verfügbar sind. 

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthält gemäß BGR A1 „Grundsätze der 
Prävention“/GUV-I 512 „Erste-Hilfe.Material“: 

 Großer Verbandkasten nach DIN 13169 “Verbandkasten E”. 

 Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 “Verbandkasten C”. 

Zusätzlich ist der Verbandkasten mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel zur 
Hände- und Flächendesinfektion auszustatten. Art und Anzahl der Verbandskästen 
sind abhängig von der Zahl der Versicherten und Betriebsart. 

Verbrauchte Materialien (z. B. Einmalhandschuhe oder Pflaster) sind umgehend zu 
ersetzen, regelmäßige Bestandskontrollen der Erste-Hilfe-Kästen sind 
durchzuführen. Insbesondere sind die Ablaufdaten zu überprüfen und verfallene 
Materialien zu ersetzen. 

Der Ersthelfer hat bei Kontakt mit Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen 
Einmalhandschuhe zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung die Hände zu 
desinfizieren. 

Parallel zur Erstversorgung ist vom Ersthelfer zu entscheiden, ob sofortige ärztliche 
Hilfe zur weiteren Versorgung des Verletzten hinzuzuziehen ist. 

(Weitere Informationen zur Ersten Hilfe enthalten die BGI/GUV-I 503 „Anleitung zur 
Ersten Hilfe“, BGI 509 „Erste Hilfe im Betrieb“, BGI 510 „Aushang Erste Hilfe“, 
BGI/GUV-I 511 “Dokumentation der Ersten Hilfe Leistung“/“Verbandbuch“)



 

  

Reinigungs- und Desinfektionsplan 

 

Was Wann Wie Womit Wer 

Händewaschen  nach Toilettenbenutzung 

 nach Schmutzarbeiten 

 vor Umgang mit Lebensmitteln 

 bei Bedarf, z.B. nach dem Naseputzen 

auf die feuchte Hand geben und 
mit Wasser aufschäumen 

Waschlotion   Personal und Schüler 

Hände desinfizieren nach Kontamination mit Blut, Stuhl, Urin u. ä., 
bei Häufungen von Magen-/ Darminfektionen 

Händedesinfektion ansonsten nur nach 
Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bei 
Kindern oder Erwachsenen, die Ausscheider 
von Krankheitserregern (z. B. Salmonellen) 
sind 

mind. 3-5ml auf der trockenen 
Haut gut verreiben 

Händedesinfektionsmittel 

 

Sterillium ® Virugard 
(BODE Chemie GmbH) 

 

Personal und Schüler 

Fußböden - stark 
frequentierte Räume und 
Flure 

mind. 2 x pro Woche 

Im Winterhalbjahr nach Bedarf häufiger  

Feuchtwischen mit Fahreimer, 
Zweieimermethode 

Boden reinigen, lüften   

Reinigungslösung Reinigungspersonal 

Fußboden Klassenräume 
(Teppichbelag) 

Wöchentlich  gründlich saugen Staubsauger mit Mikrofilter Reinigungspersonal 

Fußboden Klassenräume 
(Parkett) 

Wöchentlich gründlich nebelfeucht wischen Reinigungslösung Reinigungspersonal 

Fußboden, Sanitärbereich täglich 

bei Verunreinigung sofort 

Feuchtwischen mit Fahreimer, 

Boden reinigen und lüften 

gesonderte Eimer und 
Wischgeräte 

desinfizerender Reiniger Reinigungspersonal 

Fußboden Küche täglich nach Nutzung 

bei Verunreinigung sofort 

gründlich nebelfeucht wischen Reinigungslösung Reinigungspersonal, 
Benutzer und Schüler 

Tische, Kontaktflächen (z. B. 
Stühle) 

täglich, bei Verunreinigung sofort feucht abwischen mit Reini-
gungstüchern, ggf. nach-trocknen   

warmes Wasser, mit Tensidlösung 
(ohne Duft- und Farbstoff)   

Reinigungspersonal 



 

  

WC täglich 

erst nach Reinigung der Klassenräume   

Wischen u. Nachspülen  

Mit gesonderten 
Reinigungstüchern für 
Kontaktflächen und Aufnehmer 
für Fußboden   

Reinigungslösung   Reinigungspersonal 

Fenster jährlich, nach Bedarf 

nach Anweisung 

Einsprühen, mit sauberem Tuch 
trocken reiben   

Reinigungslösung   Reinigungspersonal 

Handlauf, Türklinken, 
Kontaktflächen, Schränke, 
Regale 

nach Anweisung und bei sichtbarer 
Verschmutzung   

Abwischen Reinigungslösung   Reinigungspersonal 

Reinigungsgeräte, 
Reinigungstücher und 
Wischbezüge 

1 x wöchentlich arbeitstäglich   Reinigen, Reinigungstücher u. 
Wischbezüge nach Gebrauch 
waschen und trocknen   

möglichst Waschmaschine bei 
mind. 60°C mit Vollwaschmittel und 
anschließender Trocknung   

Reinigungspersonal 

Abfallbehälter leeren 1 x täglich bzw. nach Bedarf   Entleerung in zentrale Abfall-
sammelbehälter   

 Reinigungspersonal 
oder beauftragte 
Person 

Flächen aller Art bei Verunreinigung mit Blut, Stuhl, 
Erbrochenem 

Einmalhandschuhe tragen, 
Wischen mit Desinfektionsmittel 
getränktem Einmalwischtuch, 
Nachreinigen, gesonderte 
Entsorgung von 
Reinigungstüchern und 
Handschuhen in verschlossenem 
Plastiksack 

Meliseptol® HBV Tücher 
(B. Braun Melsungen AG) 
 
Aerodesin® 2000 Spray 
(Lysoform Dr. Hans Rosemann 
GmbH) 

geschultes 
Reinigungspersonal 
oder Hausmeister 

 

 



Ergänzungen zum Hygieneplan vom 23.01.2020 
 
Alle Mitarbeiter der KOMPAKT Schule mit Zukunft gemeinnützige 
Schulträgergesellschaft mbH wurden gem. §34 Abs. 5 S. 2 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) für in der Einrichtung tätige Personen 
aktenkundig belehrt 
 
Verantwortlich für die Umsetzung sind die Geschäfts- und Schulleitung. 
 
Anpassung an die COVID-19- Situation: 
Die Hygieneregeln hängen gut sichtbar am Eingang / Ausgang der Gebäude 
Fröbelstraße16 und 17! 
Wer die Schulgebäude betritt, hat sich unverzüglich die Hände gründlich zu waschen 
oder mit einem zumindest begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.  
Besonders wichtig: vermehrtes Händewaschen! 
- Sanitärräume sind mit ausreichend Seifenspendern und Einmalhandtüchern 
ausgestattet 
- Kontaktflächen: täglich mit dem im Hygieneplan vorgesehenen Reinigungsmittel 
reinigen 
- Handkontaktflächen: wie bspw. Türklinken, Tischoberflächen, Fenstergriffe je nach 
Bedarf auch häufiger am Tag reinigen 
- die Toiletten sind entsprechend den angebrachten Beschilderungen zu nutzen 
- altersgemäße Belehrung, aktenkundiges Dokumentieren sowie regelmäßiges Üben 
(Einführen von Ritualen) der Hygieneregeln (richtiges Händewaschen, Husten und 
Niesen in den Ellbogen. 
 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist während des Unterrichtes in den 
Räumen aufgehoben. Allerdings muss der Mund-Nasen-Schutz beim Durchqueren 
des Schulhauses getragen werden. Somit muss auch jedes Kind über einen solchen 
Schutz verfügen! 
Ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit COVID-19 dürfen die 
Einrichtungen der KOMPAKT Schule mit Zukunft gemeinnützige 
Schulträgergesellschaft mbH betreten, über die Versicherung der Kenntnisnahme 
der Betretungsverbote sowie der Infektionsschutzmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie ist die Schule schriftlich bis zum 
07. September 2020 zu informieren 
Darüber hinaus gilt: 
1. Die Anwendung von Desinfektionsmitteln sollte auf die im Hygieneplan 
vorgesehenen Anwendungsbereiche beschränkt werden. 
Routinemäßige Flächendesinfektionsmaßnahmen sind nicht erforderlich, eine 
Reinigung mit einem handelsüblichen Reiniger ist ausreichend. 
3. Die Unterrichtsräume sind häufig, mindestens viermal täglich, für 10 min. zu lüften. 


